
von Fchenök» 2s

absonderlichen M gebe«/ sondern wann er nach ihr sämtlicher Auß.

steckunq/ oder Abzahlung deß gebührlichen völlrgen Mendts / solchen
liaen läst/ ist er alsdan weiter nicht verbunden / und dle MenddHer«
ren nAn denselben selbst«
den Wcin Zehendt^ wie auch den klemrn Zehendt/ belangt lassenWw

esbeydeme / wiees jederOrthm bißhero im Brauch gewest/ auch

«och künfftig verbleiben.

Der Aebendt solle dem Mendt -Herrn ohne Abzug deß Bawko«

KenS / auchBergrechts / und andern Grund -DienstS / wie auch der
Land-St «ur / oder einiger anderer Anlag / gereicht werden / und der

Zehendt-Mann / umb ichteS dergleichen ihme was vorzubehalten /

mchtFueg/ und Macht haben. ^

Wann von einem Grund der schuldige-Zehendt mchr/als ein Jahr
und solcher Grund vor der Bezahlung an -e<-«ußstandlg

Z . 16.
Wann ein Zehendt zu Feld / und zu Dorff / groß/ und klein / denen

Ze^ dt-HMen/nur auffgewisseSortenüberhaupt uberlassen wird/
5 , ŝ n solcker Verlaß so viel Zahr / als sonsten zur Verjährung vom
257/Nhrthätte / so können doch die Mendt -Holden sich her-
nkck/ÄnneSvondem Bestand kombt / von Raichung deß völligen
3ehentts7n allen^ or dem Bestand schuldig
entschütten / noch einigeVerjährung destwegen fürwenden.

Wer Uibende Mul /

iergreW und Mim
garr - Waw.

§. i.
As Bergrecht ist nach altem Herkommen / und Ges

brauch dieses Unsers Ertz-HertzogthumbS / ein
gewisser Dienst in Wein / oder auch Geld / so einer
von Weingarten/ als Berg -Herr / rinzunchmen
hat und ist der Inhaber eines Bergrrchtmässigen

rir Mul-



zs Deo SibendeTitu !/
dig/ e6 Wäre gleich / unterschiedlichen Ungewitters halben/ dieselbigr
Jahrs Ertragnuß wenig / oder auch gar nichts gewesen ; da aber ei¬
ner einen Weingarten mit Fleiß öd ligen ließe / und über beschchene
Anmahnungdrß Berg -Herrn/denselben wieder zu erheben sich wai-
gerte / oder sich dessen ferrers nicht annehmen thäte / so ist alsdann/
nach verflossenen dreyen Zahren/der Berg-Herr einem solchen verlasse¬
nen Grund/mittelsordentlicher Erkandtnußeinzuziehen / und mit sel¬
bigem ( jedoch dem Grund -Herrn an seiner Gerechtigkeit unnachthei¬
lig ) seines Gefallens zu verfahren besuegt ; hingegen wann der Wein¬
garten / ohne deß Inhabers Schuld / verödet wurde / so ist er/ st» lang
die Verödung wehret / noch füglich wieder erhebtwerden kan / zu kei¬
nem Bergrechtverbunden.

H . 2.
Wann einer einen B -rgmässigen Weingarten zu einem Acker

macht / so sollrr nichtsdestoweniger dem Berg - Herrn das gewöhn¬
liche Bergrecht Hinfüro davon entrichten.

H . g.
Der Berg-Herr ist nicht schuldig / den ihme gebührenden Wein-

Dienstmit Geld ablösen zu lassen / hingegen er auch den Bergholden /
zur Ablösung nichtnöthigen kan. Da aber ein Berg -Herrzu wohl-
faillen Zeiten / oder schlechten Zähren / sein Bergrecht ab-und einzu-
fordern/ es seye gleich nachlässiger Weiß / oder auch fürsetzlichen / da¬
rummen anstehen ließe / daß er hernachzu bessern und theuren Jahren
solches / sambt dem andern / einzunehmen vermeinte / so solle er des¬
sen nicht befugt seyn / sondern dem Bergholden / wann die Jährliche
Raichung deß schuldigen Bergrechts an ihme nicht «Wunden / von
denen AußstandS-Zahren / die Ablösung in dem Werth / wie der mit-
ler Kaufs derselben Orthen / Jährlich gangen / zu thun bevorstehen;
herentgegenauch / dabeyguten Jahren / der Berg -Herr seines ge¬
bührenden Wein -DienstS nicht behafft werden können / und schlech¬
tere Jahr darauff erfolgt / er das außständige Bergrecht in dem
schlechter« / und ringschätzigern Gewächs anzunehmcn nicht schul¬
dig / sondern darfür den Werth / wie solcher vorige Jahr gegangen /
zu fordern besuegt seyn solle / welches dann auch von dem Zehendts
Herrn / und Zehendtholdenzu verstehen.

§ > 4 »
Es kan auch der Berg -Herr die Außständt von vorigen Zähren/

bey der Fechsnung suchen / destwegen die Verführung deß MaischeS
bey dem Weingarten verbieten / und selbst pfändten ; es wäre dann
M dem Inhaber deß Weingarten/welcher die Außständt verursacht/

ein
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ekn Veränderung fürgangen/inwelchem Fall die AußständL/somehr/
alsvon brey Jahren herrühren / nicht bey dem gegenwärtigen Inha¬
ber / oder seiner Fechsnung / sondern bey dem vorigen einzubringen/
und solle ein jeder Berghold / die Veränderung bey dem Berg -Herrn
gewißlichen anmelden / der Berg-Herr aber solches ohne Tax surmer-
clen zu lassen schuldig seyn.

§5.
Es ist niemandzugelassen/ solle auch weder vom Zehendt - Bergs

«och Grund -Herrn nicht gestattetwerden / auß Aeckern/ Wisen/oder
Waiden / welchenicht wenigistvor zwaintzig Jahren Weingarten ge¬
wesen / neue Weingarts Grössten / und Sätz zu machen / es sey m der
Ebne/ Höche / oder Gebürg / nirgend außgenommen/ und da sich je¬
mand dessen unterstehen wurde / soll derselbe von jeglichem Vier«
Weingarten umb Zehen Gulden Reinisch/ unnachläßlich gestrafft:
und nichts destowenigerdie gemachte neue Grössten von Stund an/
wieder außgerott/ und vertilget werden ; was aber vorzwamtzig Jah¬
ren ein Weingartengcwesen/und hernach in Abbauw/undVerödung
kommen / mag wohl wiederumbzu einemWeingarten erhebt / und
gebawet werden.

§ * O«

In übrigen lassen Wir es bey Unsern / und Unserer Vorfahrer
iüngst außgangenen Zehendt - Bergrecht - und Weingarts - Ordnun¬
gen / so lang / und viel selbi ge von Uns / oder Unsern Nachkommen/
nach Gelegenheit künfftiger Zeiten / und Jahren / nicht verändert
werden/ allerdings verbleiben / denen auch von mänmglich bey Vers
meydung deren darinnen auffgesetzten Straffen / gehorsambist nach-
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